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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.2002

Index

E3L E09301000

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art5 Abs1;

UStG 1994 §3 Abs1;

UStG 1994 §6 Abs1 Z9 lita;

Rechtssatz

Ausführungen, dass die belangte Behörde im konkreten Fall zu Recht nicht von einer endgültigen Zuwendung der

wirtschaftlichen Substanz an den Nutzungsberechtigten ausgegangen ist. (Hier:

Übertragung der Rechte und PAichten aus einem Mietvertrag betreCend eine Dachgeschoßwohnung für einen

bestimmten Geldbetrag)
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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